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Beschlussvorlage
Stadt Schönberg

E-Mail: k.kunde@schoenberger-land.de

1. Satzung zur Änderung der Satzung der Stadt Schönberg über die 
Erhebung von Gebühren zur Deckung der Verbandsbeiträge des 
Wasser- und Bodenverbandes Stepenitz-Maurine

Abstimmung:
Beratungsfolge Ja Nein Enth.
Finanzausschuss der Stadt Schönberg

Hauptausschuss der Stadt Schönberg
Stadtvertretung Schönberg

Sachverhalt:
Durch die Eingemeindung der Gemeinde Lockwisch muss der Gebührensatz entsprechend 
angepasst werden.  

Beschlussvorschlag: 
Die Stadtvertretung beschließt die 1. Satzung zur Änderung der Satzung der Stadt Schönberg über 
die Erhebung von Gebühren zur Deckung der Verbandsbeiträge des Wasser- und 
Bodenverbandes Stepenitz-Maurine. 

Finanzielle Auswirkungen: 
Es ergeben sich keine finanziellen Nachteile, da sich die Erträge mit dem zu zahlenden Beitrag an 
den Wasser- und Bodenverband nahezu decken. 

Anlage: 
1. Satzung zur Änderung der Satzung der Stadt Schönberg über die Erhebung von Gebühren zur 
Deckung der Verbandsbeiträge des WBV Stepenitz-Maurine
Kalkulation des Gebührensatzes
Synopse 


